
Auf der gesamten Rheinstrecke anwendbare Bestimmungen 

Rheinschifffahrtspolizeiverordnung: Kapitel 1 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1.02: Schiffsführer 

1. Jedes Fahrzeug sowie jeder Schwimmkörper muß unter der Führung einer 
hierfür geeigneten Person stehen. Diese wird als "Schiffsführer" bezeichnet. 
Seine Eignung gilt als vorhanden, wenn er ein Rheinpatent oder ein anderes 
nach der Rheinpatentverordnung zugelassenes Zeugnis für die Fahrzeugart und 
die zu befahrende Strecke besitzt. 

2. Jeder Verband muß gleichfalls unter der Führung eines hierfür geeigneten 
Schiffsführers stehen. Stellt ein Fahrzeug mit Maschinenantrieb die 
Hauptantriebskraft, ist dessen Schiffsführer zugleich der Führer des Verbandes. 
Stellen mehrere Fahrzeuge die Hauptantriebskraft, ist der Führer des Verbandes 
rechtzeitig zu bestimmen. Bei Schubverbänden, die durch zwei schiebende 
Fahrzeuge nebeneinander fortbewegt werden, ist der Führer des Verbandes der 
Schiffsführer des schiebenden Fahrzeugs an der Steuerbordseite. 

3. In einem Schubverband benötigen die geschobenen Fahrzeuge keinen eigenen 
Schiffsführer, sondern unterstehen der Führung des schiebenden Fahrzeugs. 
Befindet sich unter gekuppelten Fahrzeugen ein Schubleichter, kann der Führer 
der gekuppelten Fahrzeuge zugleich die Aufgaben des Schiffsführers des 
Schubleichters wahrnehmen. 

4. Der Schiffsführer muß während der Fahrt an Bord sein, auf schwimmenden 
Geräten ferner auch während des Betriebs. 

5. Der Schiffsführer ist, unbeschadet der Verantwortung anderer Personen, für die 
Befolgung dieser Verordnung verantwortlich. Die Führer von Verbänden sind für 
die Befolgung der für diese geltenden Bestimmungen verantwortlich. 
In einem Schleppverband haben die Schiffsführer der geschleppten Fahrzeuge 
die Anweisungen des Führers des Schleppverbandes zu befolgen; sie haben 
jedoch auch ohne solche Anweisungen alle Maßnahmen zu treffen, die für die 
sichere Führung ihrer Fahrzeuge durch die Umstände geboten sind. Das gleiche 
gilt für die Schiffsführer gekuppelter Fahrzeuge, die nicht zugleich Führer des 
Verbandes sind. 

6. Ist für stilliegende Fahrzeuge oder Schwimmkörper eine Person als Wache oder 
als Aufsicht nach § 7.08 bestellt, tritt diese Person an die Stelle des 
Schiffsführers. 

7. Der Schiffsführer darf nicht durch Übermüdung, Einwirkung von Alkohol, 
Medikamenten, Drogen oder aus einem anderen Grund beeinträchtigt sein. Bei 
einer Blutalkoholkonzentration von 0,5 oder mehr Promille oder einer 
Alkoholmenge im Körper, die zu einer solchen Blutalkoholkonzentration führt, 
oder bei einem gleichwertigen Alkoholgehalt in der Atemluft ist es dem 
Schiffsführer verboten, das Fahrzeug zu führen.zurück  

§ 1.03: Pflichten der Besatzung und sonstiger Personen an Bord 

1. Die Besatzung hat den Anweisungen des Schiffsführers Folge zu leisten, die 
dieser im Rahmen seiner Verantwortlichkeit erteilt. Sie hat zur Einhaltung dieser 
Verordnung ihrerseits beizutragen. 

2. Alle übrigen an Bord befindlichen Personen haben die Anweisungen zu befolgen, 
die ihnen vom Schiffsführer im Interesse der Sicherheit der Schiffahrt und der 
Ordnung an Bord erteilt werden. 

3. Mitglieder der Besatzung und sonstige Personen an Bord, die vorübergehend 
selbständig den Kurs und die Geschwindigkeit des Fahrzeugs bestimmen, sind 
insoweit auch für die Befolgung der Bestimmungen dieser Verordnung 
verantwortlich. 

4. Die Mitglieder der diensttuenden Mindestbesatzung nach der 
Rheinschiffsuntersuchungsordnung und sonstige Personen an Bord, die 
vorübergehend selbstständig den Kurs und die Geschwindigkeit des Fahrzeugs 



bestimmen, dürfen nicht durch Übermüdung, Einwirkung von Alkohol, 
Medikamenten, Drogen oder aus einem anderen Grund beeinträchtigt sein. 
Bei einer Blutalkoholkonzentration von 0,5 oder mehr Promille oder einer 
Alkoholmenge im Körper, die zu einer solchen Blutalkoholkonzentration führt, 
oder bei einem gleichwertigen Alkoholgehalt in der Atemluft ist es den in Satz 1 
genannten Personen verboten, den Kurs und die Geschwindigkeit des 
Fahrzeugs zu bestimmen.zurück  

§ 1.04: Allgemeine Sorgfaltspflicht 

 Über diese Verordnung hinaus hat der Schiffsführer alle Vorsichtsmaßregeln zu 
treffen, welche die allgemeine Sorgfaltspflicht und die Übung der Schiffahrt 
gebieten, um insbesondere 

a) die Gefährdung von Menschenleben, 

b) die Beschädigung anderer Fahrzeuge oder schwimmkörper, der Ufer, der 
Regelungsbauwerke sowie von Anlagen jeder Art in dermWasserstraße oder an 
ihren Ufern, 

c) die Behinderung der Schiffahrt, 

d)  die übermäßige Beeinträchtigung der Umwelt zu vermeiden. 

§ 1.05: Verhalten unter besonderen Umständen 

 Bei unmittelbar drohender Gefahr müssen die Schiffsführer alle Maßnahmen 
treffen, die die Umstände gebieten, auch wenn sie dadurch gezwungen sind, von 
dieser Verordnung abzuweichen. 

§ 1.06: Benutzung der Wasserstraße 

 Unbeschadet der §§ 8.08, 9.02 Nr. 10, 10.01, 10.02, 11.01, 11.02, 11.03, 11.04 
und 11.05 dieser Verordnung müssen Länge, Breite, Höhe, Tiefgang und 
Geschwindigkeit der Fahrzeuge und Verbände den Gegebenheiten der 
Wasserstraße und der Anlagen angepasst sein. 

§ 1.07: Anforderungen an die Beladung, Sicht und Höchstzahl der Fahrgäste 

1. Fahrzeuge dürfen nicht tiefer als bis zur Unterkante der Einsenkungsmarken 
abgeladen sein. 

2. Die freie Sicht darf durch die Ladung oder die Trimmlage des Fahrzeuges nicht 
weiter als 350 m vor dem Bug eingeschränkt werden. Wird während der Fahrt die 
unmittelbare Sicht nach hinten eingeschränkt, kann dies durch ein optisches 
Hilfsmittel ausgeglichen werden, das in einem ausreichenden Blickfeld ein klares 
und unverzerrtes Bild liefert. 
Ist beim Durchfahren von Brücken oder Schleusen infolge der Ladung keine 
ausreichende unmittelbare Sicht nach vorne möglich, kann dies während der 
Durchfahrt durch den Einsatz von Flachspiegelperiskopen, Radargeräten oder 
eines Ausguckes, der in ständiger Verbindung mit dem Steuerhaus steht, 
ausgeglichen werden. 

3. Die Ladung darf die Stabilität des Fahrzeugs und die Festigkeit des 
Schiffskörpers nicht gefährden. 

4. Bei Fahrzeugen, die Container befördern, muss außerdem vor Antritt der Fahrt 
eine besondere Überprüfung der Stabilität in folgenden Fällen vorgenommen 
werden: 

 a) bei Fahrzeugen mit einer Breite von weniger als 9,50 m, wenn die Container in 
mehr als einer Lage geladen sind, 

 b) bei Fahrzeugen mit einer Breite von 9,50 m bis unter 11,00 m, wenn die 
Container in mehr als zwei Lagen geladen sind und 

 c) bei Fahrzeugen mit einer Breite von 11,00 m oder mehr, wenn die Container in 
mehr als drei Breiten und mehr als zwei Lagen geladen sind  
oder wenn die Container in mehr als drei Lagen geladen sind.  

5. Fahrzeuge, die zur Beförderung von Fahrgästen bestimmt sind, dürfen nicht 
mehr Fahrgäste an Bord haben, als von der zuständigen Behörde zugelassen 



sind. 
Unbeschadet des Satzes 1 dürfen sich während der Fahrt an Bord von schnellen 
Schiffen nicht mehr Personen befinden, als Sitze vorhanden sind. 

§ 1.08: Bau, Ausrüstung und Besatzung der Fahrzeuge 

1. Fahrzeuge müssen so gebaut und ausgerüstet sein, dass die Sicherheit der an 
Bord befindlichen Personen und der Schiff-Fahrt gewährleistet ist und die 
Verpflichtungen aus dieser Verordnung erfüllt werden können. 

2. Die Besatzung aller Fahrzeuge muss nach Zahl und Eignung ausreichen, um die 
Sicherheit der an Bord befindlichen Personen und der Schiff-Fahrt zu 
gewährleisten. 

3. Diese Voraussetzungen gelten als erfüllt, wenn das Fahrzeug mit einem 
Schiffsattest nach der Rheinschiffsuntersuchungsordnung versehen ist, Bau und 
Ausrüstung des Fahrzeugs den Angaben des Attestes entsprechen und 
Besatzung und Betrieb mit den Vorschriften der 
Rheinschiffsuntersuchungsordnung übereinstimmen. 

§ 1.09: Besetzung des Ruders 

1. Auf jedem in Fahrt befindlichen Fahrzeug muss das Ruder mit einer hierfür 
geeigneten Person im Alter von mindestens 16 Jahren besetzt sein. 

2. Die Altersvorschrift gilt nicht für Kleinfahrzeuge ohne Maschinenantrieb. 

3. Zur sicheren Steuerung des Fahrzeugs muss der Rudergänger in der Lage sein, 
alle im Steuerstand ankommenden oder von dort ausgehenden Informationen 
und Weisungen zu empfangen und zu geben. Insbesondere muss er die 
Schallzeichen wahrnehmen können und nach allen Seiten genügend freie Sicht 
haben. 

4. Soweit es besondere Umstände erfordern, muss zur Unterrichtung des 
Rudergängers ein Ausguck oder Horchposten aufgestellt werden. 

5. Auf jedem in Fahrt befindlichen schnellen Schiff muss das Ruder von einer 
Person, die das für die zu befahrende Strecke erforderliche Patent nach der 
Rheinpatentverordnung und das Radarpatent besitzt, besetzt sein. Eine zweite 
Person, die ebenfalls das für die zu befahrende Strecke erforderliche Patent 
nach der Rheinpatentverordnung und das Radarpatent besitzt, muss sich im 
Steuerhaus befinden, ausgenommen beim An- und Ablegen sowie in den 
Schleusenvorhäfen und in den Schleusen. 

§ 1.10: Mitführen von Urkunden und sonstigen Unterlagen 

1. Folgende Urkunden und sonstige Unterlagen müssen sich, soweit sie auf Grund 
besonderer Bestimmungen vorgeschrieben sind, an Bord befinden: 

a) das Schiffsattest oder die als Ersatz zugelassene Urkunde, 

b) das Rheinpatent oder ein anderes nach der Rheinpatentverordnung 
zugelassenes Zeugnis des Schiffsführers und für die anderen Mitglieder der 
Besatzung das ordnungsgemäß ausgefüllte Schifferdienstbuch oder das 
Rheinpatent oder ein anderes nach der Rheinpatentverordnung zugelassenes 
Zeugnis, 

c) das ordnungsgemäß ausgefüllte Bordbuch einschließlich der Bescheinigung 
nach Anlage K der Rheinschiffsuntersuchungsordnung, 

d) die Bescheinigung über die Ausgabe der Bordbücher, 

e) die Rheinschiffahrtszugehörigkeitsurkunde, 

f) der Eichschein des Fahrzeugs, 

g) die Bescheinigung über Einbau und Funktion des Fahrtenschreibers sowie die 
vorgeschriebenen Aufzeichnungen des Fahrtenschreibers, 

h) das Radarpatent oder ein anderes nach der Verordnung über die Erteilung von 
Radarpatenten anerkanntes Zeugnis; diese Dokumente sind an Bord nicht 
erforderlich, wenn die Rheinpatentkarte die Eintragung "Radar" oder ein anderes 
nach der Rheinpatentverordnung zugelassenes Zeugnis des Schiffsführers die 



entsprechende Eintragung enthält, 

i) die Bescheinigung über Einbau und Funktion von Radaranlage und 
Wendeanzeiger, 

k) das Sprechfunkzeugnis für die Bedienung von Schiffsfunkstellen gemäß Anhang 
5 der Regionalen Vereinbarung über den Binnenschifffahrtsfunk, 

l) Urkunde "Frequenzzuteilung, 

m) das Handbuch Binnenschifffahrtsfunk, Allgemeiner Teil und Regionaler Teil 
Rhein/Mosel, 

n) das ordnungsgemäß ausgefüllte Ölkontrollbuch, 

o) die Urkunden für Schiffsdampfkessel und sonstige Druckbehälter, 

p) die Bescheinigung für Flüssiggasanlagen, 

q) die Unterlagen über elektrische Anlagen, 

r) die Prüfbescheinigungen über tragbare Feuerlöscher und fest installierte 
Feuerlöscheinrichtungen, 

s) die Prüfbescheinigung über Krane, 

t) die nach Rn 10 381 und 210 381 ADNR erforderlichen Urkunden, 

u) bei Containerbeförderung die von einer Schiffsuntersuchungskommission 
geprüften Stabilitätsunterlagen des Fahrzeugs, einschließlich Stauplan oder 
Ladungsliste für den jeweiligen Beladungsfall und das Ergebnis der 
Stabilitätsberechnung für den jeweiligen, einen früheren vergleichbaren oder 
einen standardisierten Beladungsfall jeweils unter Angabe des verwendeten 
Berechnungsverfahrens, 

v) die Bescheinigung über Dauer und örtliche Begrenzung der Baustelle, auf der 
das Baustellenfahrzeug eingesetzt werden darf, 

w) auf der Strecke zwischen Basel und Mannheim für Fahrzeuge mit einer Länge 
über 110 m: der in § 22a.05 Nr. 2 Buchstabe b 
Rheinschiffsuntersuchungsordnung vorgeschriebene Nachweis, 

2. Die Schiffspapiere nach Nummer 1 Buchstabe a, e und f müssen jedoch nicht 
mitgeführt werden auf Schubleichtern, auf denen eine Metalltafel nach folgendem 
Muster angebracht ist: 

 AMTLICHE SCHIFFSNUMMER: .................................... -R 

 SCHIFFSATTEST:  

 Nummer: ....................................  

 SUK: ...........................................  

 Gültig bis: ....................................  

 wobei der Hinweis auf die Rheinschieffahrtszugehörigkeitsurkunde in einem 
Großbuchstaben R nach der amtlichen Schiffsnummer besteht. Die geforderten 
Angaben müssen auf der Metalltafel in gut lesbaren Buchstaben von mindestens 
6 mm Höhe eingeschlagen oder eingekörnt sein. 
Die Metalltafel muss mindestens 60 mm hoch und 120 mm lang sein. Sie muss 
gut sichtbar und dauerhaft auf der hinteren Steuerbordseite des Schubleichters 
befestigt sein. 
Die Übereinstimmung der Angaben auf der Metalltafel, mit Ausnahme des 
Buchstabens R, mit denen im Schiffsattest des Schubleichters muss von einer 
Schiffsuntersuchungskommission dadurch bestätigt sein, dass ihr Zeichen auf 
der Metalltafel eingeschlagen ist. 
Die Schiffspapiere nach Nummer 1 Buchstabe a, e und f muss der Eigentümer 
des Schubleichters aufbewahren. 

3. Auf Baustellenfahrzeugen nach der Rheinschiffsuntersuchungsordnung, auf 
denen weder ein Steuerhaus noch eine Wohnung vorhanden ist, brauchen die 
Schiffspapiere nach Nummer 1 Buchstabe a, e und f nicht an Bord mitgeführt zu 
werden; diese müssen jedoch jederzeit im Bereich der Baustelle verfügbar sein. 
Baustellenfahrzeuge müssen eine Bescheinigung der zuständigen Behörde über 



Dauer und örtliche Begrenzung der Baustelle, auf der das Fahrzeug eingesetzt 
werden darf, an Bord mitführen. 

4. Die Urkunden und sonstigen Unterlagen nach Nummer 1 sind auf Verlangen den 
Bediensteten der zuständigen Behörden auszuhändigen. 

§ 1.11: Mitführen der Rheinschiffahrtspolizeiverordnung 

 An Bord eines jeden Fahrzeugs, ausgenommen Kleinfahrzeuge und 
Schubleichter, muss sich ein Abdruck dieser Verordnung, der auch eine auf 
elektronischem Wege jeder Zeit lesbare Textfassung sein darf, in ihrer jeweils 
geltenden Fassung, einschließlich der Rechtsverordnungen nach § 1.22 Nr. 3, 
befinden. 

§ 1.12: Gefährdung durch Gegenstände an Bord; Verlust von Gegenständen; 
Schifffahrtshindernisse 

1. Gegenstände, die eine Beeinträchtigung nach § 1.04 verursachen können, 
dürfen über die Bordwand der Fahrzeuge, die Schwimmkörper oder die 
schwimmenden Anlagen nicht hinausragen. 

2. Aufgeholte Anker dürfen nicht unter den Boden oder den Kiel des Fahrzeugs 
reichen. 

3. Hat ein Fahrzeug oder ein Schwimmkörper einen Gegenstand verloren und kann 
die Schifffahrt dadurch behindert oder gefährdet werden, muss der Schiffsführer 
dies unverzüglich der nächsten zuständigen Behörde mitteilen und dabei die 
Stelle des Verlustes so genau wie möglich angeben. Ferner hat er die Stelle 
nach Möglichkeit zu kennzeichnen. 

4. Trifft ein Fahrzeug in der Wasserstraße ein störendes Hindernis an, muss der 
Schiffsführer dies unverzüglich der nächsten zuständigen Behörde mitteilen; er 
hat dabei die Stelle, wo das Hindernis angetroffen wurde, so genau wie möglich 
anzugeben. 

§ 1.13: Schutz der Schifffahrtszeichen 

1. Es ist verboten, Schifffahrtszeichen (z. B. Tonnen, Schwimmstangen, Baken) 
zum Festmachen oder Verholen von Fahrzeugen zu benutzen, sie zu 
beschädigen oder unbrauchbar zu machen. 

2. Hat ein Fahrzeug oder Schwimmkörper ein Schifffahrtszeichen von seinem Platz 
verschoben oder eine zur Bezeichnung der Wasserstraße dienende Einrichtung 
beschädigt, muss der Schiffsführer dies unverzüglich der nächsten zuständigen 
Behörde mitteilen.  

3. Allgemein hat jeder Schiffsführer die Pflicht, die nächste zuständige Behörde 
unverzüglich zu benachrichtigen, wenn er durch Unfälle verursachte oder 
sonstige Veränderungen an den Schifffahrtszeichen (z. B. Erlöschen eines 
Lichtes, falsche Lage einer Tonne, Zerstörung eines Zeichens) feststellt. 

§ 1.14: Beschädigung von Anlagen 

 Hat ein Fahrzeug oder ein Schwimmkörper eine Anlage (z. B. Schleuse, Brücke, 
Buhne) beschädigt, muss der Schiffsführer dies unverzüglich der nächsten 
zuständigen Behörde mitteilen. 

§ 1.15: Verbot des Einbringens von Gegenständen und Flüssigkeiten in die 
Wasserstraße 

1. Es ist verboten, feste Gegenstände oder Flüssigkeiten, die geeignet sind, die 
Schifffahrt oder sonstige Benutzer der Wasserstraße zu behindern oder zu 
gefährden, in die Wasserstraße einzubringen oder einzuleiten. 

2. Sind derartige Gegenstände oder Flüssigkeiten frei geworden oder drohen sie 
frei zu werden, muss der Schiffsführer unverzüglich die nächste zuständige 
Behörde unterrichten; er hat dabei die Stelle des Vorfalls und die Art der 
Gegenstände oder Flüssigkeiten so genau wie möglich anzugeben. 

§ 1.16: Rettung und Hilfeleistung 



1. Der Schiffsführer muss bei Unfällen, die Menschen an Bord gefährden, zu ihrer 
Rettung alle verfügbaren Mittel aufbieten. 

2. Sind bei dem Unfall eines Fahrzeugs oder Schwimmkörpers Menschen in Gefahr 
oder droht dadurch eine Sperrung des Fahrwassers, ist der Schiffsführer jedes in 
der Nähe befindlichen Fahrzeugs verpflichtet, unverzüglich Hilfe zu leisten, 
soweit dies mit der Sicherheit seines eigenen Fahrzeugs vereinbar ist. 

§ 1.17: Festgefahrene oder gesunkene Fahrzeuge; Anzeige von Unfällen 

1. Der Schiffsführer eines festgefahrenen oder gesunkenen Fahrzeugs oder 
Schwimmkörpers muss so bald wie möglich für die Benachrichtigung der 
nächsten zuständigen Behörde sorgen. Er oder ein anderes Mitglied der 
Besatzung muss an Bord oder in der Nähe der Unfallstelle bleiben, bis die 
zuständige Behörde ihm gestattet, sich zu entfernen. 

2. Sofern es nicht offensichtlich unnötig ist, muss der Schiffsführer eines 
festgefahrenen oder gesunkenen Fahrzeugs oder Schwimmkörpers unbeschadet 
des § 3.25 unverzüglich für eine Wahrschau der herankommenden Fahrzeuge 
oder Schwimmkörper an geeigneten Stellen und in einer solchen Entfernung von 
der Unfallstelle sorgen, dass diese rechtzeitig die erforderlichen Maßnahmen 
treffen können. 

3. Ereignet sich der Unfall in einem Schleusenvorhafen oder in einer Schleuse, ist 
die Schleusenaufsicht sofort zu benachrichtigen. 

§ 1.18: Freimachen des Fahrwassers 

1. Wenn ein festgefahrenes oder gesunkenes Fahrzeug, ein festgefahrener oder 
gesunkener Schwimmkörper oder ein von einem Fahrzeug oder Schwimmkörper 
verlorener Gegenstand das Fahrwasser ganz oder teilweise sperrt oder zu 
sperren droht, hat der Schiffsführer die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um 
das Fahrwasser in kürzester Frist frei zu machen. 

2. Dasselbe gilt, wenn ein Fahrzeug oder Schwimmkörper zu sinken droht oder 
manövrierunfähig wird. 

3. Für die Pflicht zur Beseitigung festgefahrener oder gesunkener Fahrzeuge, 
Schwimmkörper oder verlorener Gegenstände aus dem Flussbett gelten die 
nationalen Vorschriften. 

4. Die zuständige Behörde kann die Beseitigung unverzüglich vornehmen, wenn sie 
nach ihrem Ermessen keinen Aufschub duldet. 

§ 1.19: Besondere Anweisungen 

 Der Schiffsführer hat die Anweisungen zu befolgen, die ihm von den 
Bediensteten der zuständigen Behörden für die Sicherheit und Leichtigkeit der 
Schifffahrt erteilt werden. 

§ 1.20: Überwachung 

 Der Schiffsführer hat den Bediensteten der zuständigen Behörden die 
erforderliche Unterstützung zu geben, insbesondere ihr sofortiges 
Anbordkommen zu erleichtern, damit sie die Einhaltung dieser Verordnung 
überwachen können. 

§ 1.21: Sondertransporte; Amphibienfahrzeuge 

1. Als Sondertransport gilt die Fortbewegung von 

 a) Fahrzeugen und Verbänden, die nicht den §§ 1.06 und 1.08 Nr. 1 
entsprechen, 

 b) schwimmenden Anlagen und 

 c) Schwimmkörpern, soweit dabei nicht offensichtlich eine Behinderung oder 
Gefährdung der Schifffahrt oder eine Beschädigung von Anlagen 
ausgeschlossen ist. 
Sondertransporte dürfen nur mit besonderer Erlaubnis der Behörden, die für die 
zu durchfahrenden Strecken zuständig sind, durchgeführt werden. Sie 



unterliegen den Auflagen, die diese Behörden im Einzelfall festlegen. 
Für jeden Sondertransport ist unter Berücksichtigung des § 1.02 ein Schiffsführer 
zu bestimmen. 

2. Amphibienfahrzeuge gelten im Rahmen dieser Verordnung als Kleinfahrzeuge. 

§ 1.22: Anordnungen vorübergehender Art 

1. Der Schiffsführer muss die von der zuständigen Behörde erlassenen 
Anordnungen vorübergehender Art beachten, die aus besonderen Anlässen für 
die Sicherheit und Leichtigkeit der Schifffahrt bekanntgemacht worden sind. 

2. Die Anordnungen können insbesondere veranlasst sein durch Arbeiten in der 
Wasserstraße, militärische Übungen, öffentliche Veranstaltungen nach § 1.23 
oder durch die Fahrwasserverhältnisse. Sie können auf bestimmten Strecken, 
auf denen besondere Vorsicht geboten ist und die durch Tonnen, Baken oder 
andere Zeichen oder durch Aufstellen von Wahrschauen bezeichnet sind, das 
Fahren bei Nacht oder mit zu tief gehenden Fahrzeugen untersagen. 

3. Nummer 1 ist auch auf Rechtsverordnungen anzuwenden, die notwendig sind, 
um bis zu einer Änderung dieser Verordnung oder zu Versuchszwecken 
schifffahrtspolizeiliche Maßnahmen zu treffen. Die Rechtsverordnungen gelten 
höchstens drei Jahre. Sie werden in allen Uferstaaten gleichzeitig in Kraft gesetzt 
und unter der gleichen Voraussetzung aufgehoben. 

§ 1.23: Erlaubnis besonderer Veranstaltungen 

 Sportliche Veranstaltungen, Wasserfestlichkeiten und sonstige Veranstaltungen, 
die die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs beeinträchtigen können, 
bedürfen der Erlaubnis der zuständigen Behörde. 

§ 1.24: Anwendbarkeit der Verordnung auf Häfen, Lade- und Löschplätze 

 Diese Verordnung gilt auch auf den Wasserflächen, die Teile von Häfen, Lade- 
und Löschplätzen sind, unbeschadet der für diese erlassenen, durch die örtlichen 
Verhältnisse und den Umschlagsbetrieb bedingten besonderen 
schifffahrtspolizeilichen Vorschriften. 

 
     

 


